
 
 
Gemäß § 47 Niedersächsisches Beamtengesetz (NBG) i.V.m. § 7 und  
§ 38 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) leiste ich folgenden Diensteid: 
 
 
   „Ich schwöre, das Grundgesetz für die Bundesrepublik  
    Deutschland, die Niedersächsische Verfassung und die in der  
    Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze zu wahren und  
    meine Amtspflichten gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott  
   helfe“. 
 
 
Dieser Eid kann auch ohne die Worte „so wahr mir Gott helfe“ geleistet 
werden. 
 
Wird erklärt, dass man aus Glaubens- oder Gewissensgründen keinen 
Eid leisten will, kann anstelle der Worte „Ich schwöre“ eine andere 
Beteuerungsformel gesprochen werden. 
 
 
 
 
 
Bersenbrück, den 12.05.2020 
 
 
 
 
                                                         _________________________ 
                                                                     Michael Wernke 


